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RS OGH 1984/8/28 2Ob39/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1984

Norm

ZPO §500 Abs2 Z1 IIIa

ZPO §502 Abs3 Db

Rechtssatz

Unbeschadet des Umstandes, daß nach der Bewertung durch das Berufungsgericht, der von der Stattgebung der

Berufung betro:ene Teil des Streitgegenstandes unter der Bagatellrevisionsgrenze liegt, ist das Berufungsurteil

ausnahmsweise auch insoweit anfechtbar, weil hier die Teilabänderung mit einer über sechzigtausend Schilling

liegenden und gleichfalls bekämpften Teilbestätigung zu Lasten derselben Prozeßpartei zusammentrifft.
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